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Hygieneplan der Realschule Vechelde 
Umsetzung der Hygienevorgaben bzgl. Covid-19 

 

 

Inhalt  
 

1. Einhaltung des Hygieneplans        1  

2. Meldepflicht          1  

3.  Organisation des Präsenzunterrichts       1  

4. Organisation der Unterricht- und Pausenzeiten     2  

5. Persönliche Hygiene/ Verhaltensweisen      2  

6. Raumhygiene          3  

7. Hygiene im Sanitätsbereich        3  

8. Infektionsschutz in den Pausen und im Verwaltungsbereich   3  

9. Sportunterricht und außerschulischer Schulsport     4  

10. Wegeführung und Bus        4  

11. Konferenzen und Versammlungen       4  

 

 

1. Einhaltung des Hygieneplans 

 
Die im Folgenden dargestellten Maßnahmen und ihre gewissenhafte Umsetzung zur 

Vermeidung weiterer Infektionen stellen eine gemeinsame Aufgabe für alle Mitglieder der 

Schulgemeinschaft dar. 

Schülerinnen und Schüler, die in den Pausen wiederholt gegen die Einhaltung des 

Abstandsgebotes und/ oder die Hygieneregeln verstoßen, können nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen und werden nach Hause geschickt.  

 

 

2. Meldepflicht  

 
Die Erkrankung oder der begründete Verdacht auf eine Erkrankung mit dem Corona-Virus in 

der Schülerschaft oder dem Kollegium ist unverzüglich der Schulleitung mitzuteilen.  

 

 

3. Organisation des Präsenzunterrichts  

 
Höchste Priorität in der Organisation hat die Unterbrechung bzw. die Vermeidung von 

Infektionsketten, daher wird die komplette Schülerschaft in zwei Gruppen eingeteilt, welche 

sich untereinander nicht sehen. Die Gruppen werden derart eingeteilt, dass gemäß den 

Vorgaben niemals mehr als 16 Schülerinnen und Schüler pro Lerngruppe gleichzeitig in der 

Schule anwesend sind. Der Unterricht wird nach Modell 3 gemäß des MK-Leitfadens 

organisiert. Für die Stunden, in denen die Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, 

erhalten sie Material für die Arbeit zu Hause gemäß den Prinzipien des Lernens zu Hause. 

Der Präsenzunterricht in aufgeteilten Gruppen für den Jahrgang 9 beginnt erst ab dem 

25.05.2020 und folgt auch dem Modell 3 gemäß des MK-Leitfadens. An Tagen, an denen die 

zentralen Abschlussarbeiten (20.05., 26.05. und 28.05.) oder mündliche Prüfungen (22.06. bis 

24.06.) stattfinden, findet kein Präsenzunterricht in der Schule statt. Die Schüler erhalten 
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Aufgaben gemäß den Prinzipien des Lernens zu Hause. Schülerinnen und Schüler aller 

Jahrgänge müssen sich auf dem Schulgelände unter Aufsicht aufhalten. Dazu werden die 

Anzahl der Pausenaufsichten erheblich erhöht und den einzelnen Lerngruppen eigene 

Pausenbereiche zugeteilt, in denen sie sich aufzuhalten haben. 

 

4. Organisation der Unterrichts- und Pausenzeiten 

 
Um den ÖPNV zu entlasten und den Kontakt der Schülerinnen und Schüler untereinander so 

gering wie möglich zu halten, beginnen die Unterrichtstage gestaffelt. Einige Lerngruppen 

starten zur 1. Stunde, andere erst zur 2. Stunde und haben dann jeweils 4 Stunden Unterricht. 

Die Schülerinnen und Schüler der einzelnen Lerngruppen begeben sich jeweils um 5 Minuten 

versetzt in die örtlich getrennten und ihnen zugewiesenen Pausenbereiche. 

 

5. Persönliche Hygiene/ Verhaltensweisen 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg 

ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem über die Schleimhäute der Atemwege und 

indirekt über die Hände. Die wichtigsten, unbedingt einzuhaltenden Maßnahmen sind: 

- Bei Anzeichen von Krankheit (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust von 

Geschmacks- und Geruchssinn, Schnupfen, Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause 

bleiben. 

- Mindestens 1,50 m Abstand zu Personen halten. 

- Mit den Händen sollte das Gesicht nicht berührt werden, insbesondere nicht Mund, 

Augen, Nase. 

- Andere Personen sollen in keiner Weise berührt werden. 

- Der Kontakt mit häufig genutzten Flächen ist zu minimieren, und möglichst nicht mit 

der vollen Hand zu nutzen. Türen und Fenster werden möglichst nur durch die 

Lehrkräfte geöffnet. Die Außentüren bleiben – sofern die Temperaturen es zulassen – 

möglichst geöffnet. 

- Husten und Niesen erfolgt in die Armbeuge oder ein Taschentuch, dabei wird 

größtmöglicher Abstand gewahrt und sich weggedreht. 

- Die Hände werden regelmäßig mit eigener, von zu Hause mitgebrachter, Handcreme 

eingecremt um ein Austrocknen zu vermeiden. 

- Da das Waschen der Hände in nicht allen genutzten Räumen möglich ist, ist die Nutzung 

von Desinfektionsmitteln für die Hände zwingend erforderlich. Es ist auf Anfrage über 

das Sekretariat erhältlich. 

- Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) kann getragen werden, eine Pflicht dazu besteht nicht. 

Die Vorgaben zu Abstand und Hygiene gelten dennoch. 

- Ein Tragen von Infektionshandschuhen wird nicht empfohlen. 

Besondere Maßnahmen rund um den Unterricht: 

- Eigene Gegenstände sollen nicht von anderen berührt werden, d.h., dass 

Arbeitsmaterialien wie Bücher, Stifte, Papier etc. nicht miteinander geteilt oder an 

andere verliehen werden dürfen. Jede/r Schüle/in hat genauestens darauf zu achten, alle 

Arbeitsmaterialien mitzubringen, ansonsten muss sie/er ohne auskommen. 
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- Händewaschen erfolgt mit Seife für mindestens 20-30 Sekunden bzw. das Desinfizieren 

erfolgt nach dem Husten oder Niesen, nach dem erstmaligen Betreten des 

Schulgebäudes, vor dem Essen, vor dem Aufsetzen und nach dem Absetzen eines 

Mund-Nasen-Schutzes, nach dem Toiletten-Gang.  

 

6. Raumhygiene 

 
- Die Tische haben mindestens 1,50 m voneinander Abstand, es sind maximal 16 

Schülerinnen und Schüler in einem Raum.  

- Die Schülerinnen und Schüler halten eine feste Sitzordnung ein, über die in allen 

Klassen ein Sitzplan angefertigt und im Sekretariat hinterlegt wird. Partner- und 

Gruppenarbeit finden aufgrund der Hygiene- und Abstandsregelungen nicht statt.  

- Mindestens alle 45 Minuten, in jeder Pause und vor jeder Schulstunde muss mit 

vollständig geöffneten Fenstern für mehrere Minuten unter Aufsicht der Lehrkraft 

gelüftet werden. Es werden nur Räume genutzt, in denen eine Lüftung gemäß der 

Vorgaben möglich ist.  

- Die Computerräume sind gesperrt.  

 

 

7. Hygiene im Sanitätsbereich 

 
- In allen Toilettenbereichen stehen ausreichend Flüssigseifenspender und 

Einmalhandtücher zur Verfügung, die regelmäßig aufgefüllt werden. Beim Verlassen 

der Toilette sollte die Tür mit dem zuvor benutzten Einmalhandtuch geöffnet werden.  

- Die Toiletten werden einzelnen Gruppen zugewiesen.  

- Die Sanitätsbereiche dürfen nur von einzelnen Schülerinnen und Schülern betreten 

werden, der Einlass wird unmittelbar vor und nach Unterrichtsschluss durch eine 

Aufsicht (Lehrkraft oder andere geeignete Person) kontrolliert. Verschmutzungen der 

Toilettensitze, Armaturen Waschbecken und Fußböden mit Fäkalien, Blut oder 

Erbrochenem sind unverzüglich im Sekretariat bekannt zu geben, so dass eine gemäß 

der Hygienevorschriften vorgegebene Reinigung durchgeführt werden kann.  

 

 

8. Infektionsschutz in den Pausen und im Verwaltungsbereich 

 
- Auch in den Pausen sowie vor Unterrichtsbeginn bzw. nach Unterrichtsschluss muss 

gewährleistet sein, dass der Abstand eingehalten wird. Dazu werden den Gruppen, die 

zunächst beginnen, Unterrichtsräume mit größtmöglicher Entfernung zugeteilt.  

- Die Lehrkräfte in der ersten Stunde sind bereits ab 7.10 in dem jeweiligen Klassenraum 

und lüften ihn.  

- Den jeweiligen Lerngruppen sind örtlich voneinander getrennte Pausenbereiche auf 

dem Schulhof sowie im Schulgebäude zugeteilt. 

- Der Kiosk ist bis auf weiteres geschlossen. Abstand ist auch im Lehrerzimmer und im 

Sekretariat zu halten. 

- Lehrerpläne werden möglichst so optimiert, dass vier Stunden Unterricht an einem Tag 

in Folge entstehen um die Anzahl der anwesenden Lehrkräfte im Lehrerzimmer zu 

reduzieren.  
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- Auch im Kopierraum ist auf die Abstandsregeln und deren Einhaltung zu achten. Das 

bereitstehende Desinfektionsmittel ist vor und nach dem Kopieren zu benutzen.  

- Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden. Bei mehreren wartenden Personen ist 

auch vor dem Sekretariat der Abstand von 1,5m zu wahren.  

- Das Betreten des Verwaltungsbereiches ist den Schülerinnen und Schülern nur im 

Notfall oder nach vorheriger Terminvereinbarung gestattet. Das Aufsuchen von 

Lehrkräften im Lehrerzimmer ist zu unterlassen, da der notwendige Abstand nicht 

eingehalten werden kann.  

- Das Telefon im Sekretariat steht den Schülerinnen und Schülern nicht mehr zur 

Verfügung. Anrufe zu Hause erfolgen nur noch im Krankheitsfall durch die Sekretärin, 

nicht mehr bei vergessenen Arbeitsmaterialien.  

- Den Stunden- und Vertretungsplan erhalten die Schülerinnen und Schüler 

wochenweisen von ihren Klassenlehrern. 

 

 

9. Sportunterricht und außerschulischer Schulsport 

 
Sportunterricht und außerschulischer Schulsport finden nicht statt. 

 

 

10. Wegeführung und Bus 

 
- Innerhalb des Schulgebäudes ist der markierten Wegeführung Folge zu leisten. Zudem 

sind die Markierungen zur Nutzung der Ein- und Ausgänge zu beachten.  

- Nach dem Unterricht verlassen die Schülerinnen und Schüler unverzüglich das Gebäude 

und begeben sich direkt auf den Heimweg oder zur Bushaltestelle.  

- Der MNS, welcher bei der Nutzung des ÖPNV verbindlich ist, ist bereits an der 

Bushaltestelle zu tragen.  

- An der Bushaltestelle ist auch trotz MNS der Abstand zu wahren, insbesondere beim 

Einsteigen in den Bus. Die Ranzen werden mit 2 großen Schritten Abstand voneinander 

aufgestellt.  

 

11. Konferenzen und Versammlungen 

 
- Konferenzen und Versammlungen (insbesondere Elternversammlungen) sind auf das 

Notwendigste zu beschränken und finden nur unter Einhaltung des Mindestabstandes 

statt. Wenn möglich finden Video- oder Telefonkonferenzen statt.  

 


